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  1.   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 

2022  
  2.   Finanzplan mit Investitionsprogramm 
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  3.   Breitbandausbau unterversorgter Be-

reiche („weiße Flecken“)  
  4.   Optimierung der Phosphorelimination 

auf der Kläranlage Niederstotzingen  
  5.   Kanalaufdimensionierung Lerchen-

straße  
  6.   Lieferung von Gas für städtische Lie-

genschaften  
  7.   Annahme von Zuwendungen  
       - 2. Halbjahr 2021  
  8.   Baugesuche  
  9.   Bekanntgaben  
10.   Verschiedenes 
 
Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind 
Zuhörer recht herzlich eingeladen.  
Die Sitzung findet zu den aktuell geltenden 
Corona-Hygieneregelungen und der 3G-
Pflicht statt.  
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung fin-
det eine nichtöffentliche Sitzung statt.   
 
gez. Marcus Bremer, Bürgermeister 

Sitzung des Gemeinderates 
 
Am Mittwoch, den 19.01.2022, um 18.30 
Uhr, findet in der Stadthalle Niederstot-
zingen die nächste Gemeinderatssitzung 
statt.

 
Die Sitzungsunterlagen 

für die öffentlichen Tagesordnungspunkte 
liegen am Sitzungsabend zur Einsicht 

aus und können auch unter  
https://www.stadt-niederstotzingen.de/ 

de/Verwaltung-Politik/ 
Gemeinderat/Ratsinformationssystem  

eingesehen werden. 

Hinweise für Besucher:  
Für Besucher der Gemeinderatssitzung der 
Stadt Niederstotzingen gilt entsprechend 
der Regelung der CoronaVO für Baden-
Württemberg die 3G-Regelung.   
Dies bedeutet: 
•  Zutritt nur für vollständig geimpfte, ge-

nesene oder negativ getestete Personen  
•  Negativer Schnelltest nicht älter als 24 

Std. (PCR-Test 48 Std.)  
   - Testung vor Ort ist nicht möglich 
•  Geimpfte und Genesene müssen elek-

tronisch prüffähige Nachweise (QR-
Code) am Eingang vorlegen  

•  Keine Anerkennung von gelben Impfaus-
weisen 

•  Vorlage eines gültigen Ausweisdoku-
ments  

Für alle Teilnehmer und Zuhörer an der Sit-
zung gilt die Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (sog. 
OP-Masken oder auch Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2). 
Bitte benutzen Sie auch den Desinfekti-
onsspender im Eingangsbereich, bevor Sie 
den Sitzungssaal betreten. Der Zuhörerbe-
reich wird unter Einhaltung des Mindestab-
standes bestuhlt. Bitte nehmen Sie einen 
festen Sitzplatz ein und halten Sie sich an 
die Abstandsregeln. 
Personen mit Anzeichen für Atemwegser-
krankungen oder Fieber ist der Zutritt nicht 
gestattet. 
Um bei entsprechendem Andrang Warte-
schlangen auf Grund der Nachweisprüfun-
gen zu vermeiden und den rechtzeitigen 
Beginn der Sitzung zu gewährleisten,      
bitten wir alle Besucher rechtzeitig vor Sit-
zungsbeginn den Sitzungssaal aufzusu-
chen. Der Sitzungssaal  in der Stadthalle 
ist ab 18.00 Uhr geöffnet.

 Amtliche Bekanntmachungen

Mit Terminvereinbarung und  
3G-Regel ist das Rathaus  
ab 1. Januar 2022 erreichbar 
 
Mit Beschluss vom 17.12.2021 hat die 
Landesregierung die Verordnung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-
Verordnung) erneut geändert. Die Ände-
rungen treten am 20.12.2021 in Kraft.   
Danach gilt in den Alarmstufen ab dem 
01.01.2022 für die Gebäude kommunaler 
Verwaltungen, wie etwa Bürgerämter, Ein-
wohnermeldeämter und Rathäuser, die 
3G-Regel, wobei ein negativer Schnelltest 
ausreichend ist.   
Um einen kontrollierten Zugang sicherzu-
stellen ist eine vorherige Terminvereinba-
rung erforderlich. Das Rathaus ist ge- 
schlossen und wird für Kunden mit Termin 
geöffnet.   
Bitte bringen Sie zum Termin entweder   
-  einen elektronischen Impfnachweis oder  
-  einen elektronischen Genesenennach-

weis oder  
-  einen negativen Schnelltest von einer 

anerkannten Teststelle mit QR-Code mit.  
-  FFP2-Maske (in Innenräumen zwingend 

erforderlich für Kunden).  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
weiterhin gerne für die Bürgerinnen und 
Bürger telefonisch oder per E-Mail wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten erreich-
bar. In dringenden Fällen ist eine vorherige 
telefonische Absprache für persönliche 
Termine notwendig.  
Die Ansprechpartner mit den Telefonnum-
mern und Mailadressen entnehmen Sie 
bitte der Seite 2 dieser Ausgabe des Mit-
teilungsblattes.  
Dieser Schritt wird nötig, um die Verbrei-
tung des Coronavirus so schnell wie mög-
lich einzudämmen. Die weitere Entwick- 
lung wird beobachtet und danach entspre-
chende Maßnahmen ergriffen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung!   
Ihre Stadtverwaltung

Bitte tragen  
Sie 

Mund-Nasenschutz
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Das Bürgeramt informiert:  
Veröffentlichung gemäß § 36 Abs. 2 und § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz

 
Bereits in den vergangenen Jahren erteilte Widersprüche 

gelten bis zu ihrem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Parteien, Wählergruppen 
u. a. bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) in der seit 01.11.2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen oder Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten sogenannte Gruppenauskünfte 
aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen 
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die 
Person oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwen-
den und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu lö-
schen oder zu vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstot- 
zingen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 
Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des 
baden-württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und     
§ 17 Meldeverordnung aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die 
Familienangehörigen (Ehegatten, Kinder 
und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören. Die Datenübermittlung umfasst 
zum Beispiel Angaben zu Vor- und Famili-
ennamen, frühere Namen, Geburtsdatum 
und Geburtsort, Geschlecht oder derzei-
tige Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß      
§ 2 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von 
Daten, die zum Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese 

Zweckbindung wird der öffentlich-rechtli-
chen Gesellschaft als Datenempfänger bei 
der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstot- 
zingen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen. Der Widerruf gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 
Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuch-

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
 
❒   an Parteien, Wählergrupen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
 
❒   an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft 
 
❒   an Adressbuchverlage 
 
 
 
 
Name: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
Vorname: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Geburtsdatum: ________________________________________________________________ 
 
 
 
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
    
Niederstotzingen, den _______________________ 
     
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

✂

verlagen zu allen Einwohnern, die  das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft er-
teilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adress-
verzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den. 
 
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.  
 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstotzin- 
gen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen.  
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf. 

Zweckverband Landeswasserversorgung 
 
Wegen Umbaumaßnahmen im Wasserwerk Langenau erhöht sich die Härte des von 
der Landeswasserversorgung abgegebenen Trinkwasseres im Zeitraum vom 19.01. 
bis 21.01.2022 von 13,3 Grad deutscher Härte (Härteberich „mittel“) auf bis zu 16,5 
Grad deutscher Härte (Härtebereich „hart“). Danach reduziert sie sich wieder auf den 
Ausgangswert.

✂
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Menschen würden den „Full-Service“ von 
Mehrfamilienhäusern zu schätzen wissen. 
Hierauf müsse man mit einer Bauleitpla-
nung reagieren und sich den Veränderun-
gen stellen. Hierbei gebe es für Niemanden 
ein Recht auf „Nicht-Veränderungen“. 
 
Herr Hegele sprach sich im Namen seiner 
Fraktion für eine Entwicklung des Gewer-
begebiets in Oberstotzingen aus. Hierzu 
sei es richtig und wichtig eine Planungsrate 
im Haushaltsjahr 2022 zu berücksichtigen. 
Abschließend schlug er einen Runden 
Tisch des Gewerbe- und Handelsvereins, 
der Stadt und der Wirtschaftsförderung 
des Landkreises vor, um die Wirtschaft vor 
Ort zu unterstützen.   
Mit Verweis auf die bevorstehenden Inve-
stitionen beim Wasserturm in Stetten und 
den Sanierungmaßnahmen in der Schul-
straße und Sielerstraße in Oberstotzingen 
ging Herr Hegele darauf ein, dass die Inve-
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  Eine Übersicht über die gesamten Termine für 2022 finden Sie unter  
www.niederstotzingen.de

 
Veranstaltungskalender

 Vorschau Woche vom 20. Januar 2022 bis 26. Januar 2022 

Freitag, 21. Januar 2022 
Filmvortrag „Grüß Gott in Bächingen“                                                   Gemeindehaus 
vhs Niederstotzingen                                                                               St. Franziskus 
 
Samstag, 22. Januar 2022 
Büchertauschbörse                                                                           Begegnungsstätte 
vhs Niederstotzingen                                                                                  St. Martinus 
 
Online-Vortrag „Smartphones sicher beherrschen“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Online-Vortrag „Die Welt der Apps“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Sonntag, 23. Januar 2022 
Online-Vortrag „Erstellen von Webseiten ohne Programmierkenntnisse“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Dienstag, 25. Januar 2022 
Online-Vortrag „Instagramm for Business“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum

Samstag, 15. Januar 2022 
Cajon-Workshop zum bauen und spielen 
vhs Niederstotzingen                                                                       Bürgerhaus Stetten 
 
Sonntag, 16. Januar 2022 
Online-Vortrag „Geld verdienen im Internet durch verkaufen“ 
vhs Niederstotzingen                                                                              Virtueller Raum 
 
Mittwoch, 19. Januar 2022 
Gemeinderatssitzung                                                                                      Stadthalle 
 
Online-Vortrag „Bienen schwärmen für unser Wohlbefinden“ 
vhs Niederstotzingen                                                                              Virtueller Raum

  Woche vom 13. Januar 2022 bis 19. Januar 2022

Bericht 
zur Sitzung des Gemeinderates 
am 22.12.2021 
 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2022 - Stellungnahme der Fraktionen  
Herr Hegele sprach für die Fraktion CDU-
Wählerblock. Das Jahr 2021 sei wiederum 
ein sehr außergewöhnliches gewesen und 
die Herausforderungen für 2022 seien ge-
setzt. Er bescheinigte dem Gemeinderat 
und der Verwaltung für das vergangene 
Jahr 2021 ein hohes Arbeitspensum und 
eine gute Zusammenarbeit. Sodann ging 
Herr Hegele auf die einzelnen Aspekte des 
Haushaltsplans 2022 ein. Die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen seien trotz aller 
Herausforderungen als stabil zu bewerten 
und es habe zu keinen größeren Ausfällen 
geführt. Allerdings gebe es durchaus Be-
triebe und Branchen, die von der Pande-
mie hart getroffen würden. Gerade die 
Gastronomie, der Einzelhandel und die Be-
herbergungsbetriebe würden unter der ak-
tuellen Situation erheblich leiden. Herr 
Hegele bewertet den Haushaltsplan 2022 
für solide und mit Bedacht finanziert und 
verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Vielzahl an kommunalen Pflichtaufgaben, 
die Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben 
hätten.  
Nach einem Verweis auf die November-
steuerschätzung ging Herr Hegele auf die 
Grund- und Gewerbesteuer ein. Der 
höhere Planansatz bei der Gewerbesteuer 
in Höhe von 1,8 Mio. Euro sei erfreulich. Al-
lerdings verbliebe nur ein geringer Anteil 
der Gewerbesteuer bei den Kommunen. 
Der Finanzhaushalt würde maßgeblich von 
den Auszahlungen für die Investitionen in 
die Sanierung des ehemaligen Hauptschul-
gebäudes bestimmt. Mit dem Abschluss 
der Sanierungsarbeiten im ersten Halbjahr 
2022 habe die Stadt dann etwas mehr als 
4 Millionen € in die Sanierung des Haupt-
schulgebäudes investiert. Dies seien gut 
investierte Mittel. Schließlich gehe es 
darum den Kindern optimale Bedingungen 
für das Lernen zu bieten. Nach dem 
Umzug der Grundschulkinder in das sa-
nierte Gebäude werde man den Fokus auf 
das dann leerstehende Grundschulge-
bäude lenken. Man wolle das Gebäude 
auch zukünftig in das Bildungsangebot der 
Stadt integrieren. Hierfür sind bereits 
100.000 Euro für die Vorplanung veran-
schlagt. Der Schwerpunkt der Nachnut-
zung sollte ein zentraler Hort sein. Gerade 
auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch 
auf Ganztagesbetreuung der Grundschul-
kinder ab 2026.   
Der größte investive Einzelposten im Jahr 
2022 beziehe sich auf den Breitbandaus-
bau. Hierfür seien im Planansatz 2,1 Millio-
nen € vorgesehen. Schlussendlich sei es 
das Ziel in allen Stadtteilen leistungsfähige 
Internetanschlüsse zur Verfügung zu stel-
len. Die Pandemie habe aufgezeigt, dass 
leistungsfähige Internetanschlüsse mittler-

weile zu den wichtigsten Infrastrukturein-
richtungen gehören. Wenn der Markt beim 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur versage, 
müsse die Kommune den Ausbau sicher-
stellen. Dies sei ein erheblicher finanzieller 
Kraftakt, der nur dann bewältigt werden 
könne, wenn entsprechende Fördermittel 
zur Verfügung gestellt würden. Daher be-
grüße er ausdrücklich die Förderquote von 
90 % im Zusammenspiel von Bund und 
Land. Jeder Bürger verlange heute 
schnelle Internetanschlüsse und es habe 
sich gezeigt, dass die digitale Versorgung 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
sei. Dabei dürfe es zu keiner Benachteili-
gung des ländlichen Raums kommen.  
Mit Blick auf die Wohnraumversorgung er-
achtete Stadtrat Hegele einen ausgewoge-
nen Mix aus Innenentwicklung und einer 
moderaten Außenentwicklung für notwen-
dig. Man sei dazu bereit auch private Vor-
haben zu unterstützen. Gerade junge 

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✎✏✐✎✏✐
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gelitten. Insgesamt sah Herr Feil jedoch ein 
gutes Miteinander während der Pandemie. 
Zudem sei das Jahr 2021 von der Land-
tags- und Bundestagswahl politisch domi-
niert gewesen. Nach einführenden Worten 
ging Herr Feil dann auf das Zahlenwerk für 
das Haushaltsjahr 2022 über.  
Herr Feil stellte den Schuldenstand von 2,1 
Millionen € den liquiden Mitteln in Höhe 
von 2,5 Millionen € gegenüber. Beim 
Haushaltsansatz  der Gewerbesteuer in 
Höhe von 1,8 Millionen € sah Herr Stadtrat 
Feil noch Luft nach oben. Er schließe nicht 
aus, dass das Haushaltsergebnis diesbe-
züglich besser ausfallen würde als der jetzt 
erhöhte Haushaltsansatz. Den unveränder-
ten Hebesätzen im Bereich der Grund- und 
Gewerbesteuer stimme man grundsätzlich 
zu. Der Breitbandausbau, das geplante 
Baugebiet „Höhe II“ und der Bereich der 
Kinderbetreuung seien wichtige Themen, 
betonte Herr Feil. Der Breitbandausbau mit 
2,1 Millionen € sei eine wichtige Maß-
nahme, die schlussendlich von der Bürger-
schaft auch gefordert würde. 
Diesbezügliche Maßnahmen seien wich-
tige Investitionen in die Daseinsvorsorge. 
Genauso wie die Sanierung des Wasser-
turms in Stetten oder auch die Erneuerung 
der Trinkwasserversorgung in Reuendorf. 
Bei der Vielzahl an kommunalen Heraus-
forderungen, müsse man auch im bevor-
stehenden Haushaltsjahr den Fokus auf 
die Pflichtaufgaben legen. Die Sanierung 
des ehemaligen Hauptschulgebäudes 
schreite voran. Diesbeüzglich sei jede In-
vestition in die Bildung eine gute Investi-
tion. Man investiere kontinuierlich in die 
Kinderbetreuung. Daher sei es nun not-
wendig den Blick auf das ehemalige 
Grundschulgebäude zu richten und die 
Fördervoraussetzungen zu klären. Der Ein-
stieg in die Bauleitplanung des Gewerbe-
gebiets in Oberstotzingen wird ausdrück- 
lich unterstützt.   
Beim Archäopark Vogelherd zeigte sich 
Herr Feil über die Haltung des Landes und 
den Umgang mit der Kommune ent-
täuscht. Bisher sei es zu keinem Runden 
Tisch in Stuttgart gekommen. Er appel-
lierte daher an das Land, sich ernsthaft mit 
dem Thema auseinanderzusetzen, um den 
laufenden Betrieb des Parks dauerhaft si-
cherzustellen. Er verwies auf die Politik des 
Gehörtwerdens. Angesichts der unklaren 
Situation stellte Herr Feil in Frage, ob im 
Jahr 2022 in einzelne Projekte des Archäo-
park Vogelherd investiert werden solle.  
Hinsichtlich des kommenden Haushalts-
jahres erwartete Herr Feil, dass der Pro-
zess des Aufstufungsantrags zu einem 
gemeinsamen Unterzentrum mit der Ge-
meinde Sontheim an der Brenz zum Ziel 
führe. Entscheidend sei hier die Haltung 
des Regionalverbandes und des zuständi-
gen Ministeriums. Man dürfe dieses Ziel 
nicht aus den Augen verlieren. Man hoffe 
auf eine positive Entscheidung.  
Aus Sicht der SPD Fraktion handle es sich 
bei dem vorgelegten Haushaltsplan um ein 
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stitionen in das alternde Netz der Wasser-
versorgung und der Abwasserbeseitigung 
zwangsläufig zu steigenden Gebühren 
führe.  
Der bestimmende Faktor im Ergebnishaus-
halt seien die Personalkosten. Niederstot-
zingen habe im Vergleich aber eine immer 
noch niedrige Personalaufwandsquote, 
selbst wenn im Haushalt Jahr 2022 ein 
höherer Ansatz gebildet werden müsse. 
Man unterstütze in diesem Zusammen-
hang die Schaffung einer zusätzlichen 
Stelle im Bereich der Grünpflege im Bau-
hof.  
Beim Archäopark Vogelherd bekräftigte er 
den Beschluss aus dem vergangenen Jahr. 
Mit dem Wegfall der Zuschüsse und der 
Förderungen sei die Stadt mit Bezug auf 
den Archäopark Vogelherd am Ende ihrer 
finanziellen Leistungsfähigkeit angekom-
men. Neben einem vollständigen Träger-
wechsel als Maximallösung komme auch 
eine dauerhafte Übernahme des Abman-
gels durch das Land als Minimallösung in 
Frage. Mitte des Jahres 2022 müsse Klar-
heit darüber bestehen, wie es ab dem 31. 
Dezember 2022 weitergehen könnte, oder 
ob Ende 2022 der Betrieb des Archäopark 
Vogelherds eingestellt werden müsse.  
Mit dem Blick auf den Finanzierungshaus-
halt bewertet Herr Stadtrat Hegele die  
Nettoneuverschuldung für moderat und 
grundsätzlich vertretbar. Das Gleiche gelte 
für die Entnahme aus den liquiden Mitteln. 
Sodann signalisierte er seitens der Fraktion 
des CDU-Wählerblocks die Zustimmung 
zum vorgelegten Haushaltsplan 2022.  
Frau Nikola sprach für die BWI-Fraktion. 
Mit dem Jahresende gehe eine intensive 
Beschäftigung mit den Finanzen einher. 
Nunmehr würde der sechste Haushalts-
plan nach dem neuen kommunalen Haus-
haltsrecht vorliegen.  
Das Jahr 2021 habe mit der Corona-Pan-
demie starke Einschnitte und menschli-
ches Leid mit sich gebracht. Man habe 
aber in der Krise schon vieles geschafft 
und man versuche kontinuierlich das Beste 
daraus zu machen. Dennoch befänden 
sich viele Menschen und Betriebe in wirt-
schaftlich schwierigen Situationen. Die 
Pandemie habe vor Augen geführt, dass 
bezüglich der Digitalisierung Deutschland 
ein Entwicklungsland sei. Neue Herausfor-
derung bestünden zudem im Bereich der 
Migration. Die Menschen und Betriebe 
seien aber auch mit steigenden Preisen 
konfrontiert. Man sehe ein gewisses Aus-
einanderdriften der Gesellschaft und man 
müsse sich die Frage stellen, wie man dem 
entgegenwirken könne.  
Mit Blick auf den kommenden Haushalt 
sah Frau Nikola in der Schulsozialarbeit, 
dem Rechtsanspruch auf die Ganztages-
betreuung in der Grundschule und der In-
tegration von Flüchtlingen große Heraus- 
forderungen. Bei allen Aufgaben müsse die 
Stadt eine solide Balance zwischen Inve-

stitionsbedarf und der Finanzierung finden, 
um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. 
Fraktionsvorsitzende Nikola ging sodann 
auf einzelne Haushaltsansätze ein. Die 
wichtigste Größe sei nach wie vor der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer. 
Den Planansatz bei der Gewerbesteuer er-
achtete Frau Nikola als angebracht, da 
kein Einbruch zu erwarten sei. Den unver-
änderten Hebensätzen bei der Grund- und 
Gewerbesteuer stimme die BWI-Fraktion 
zu. Mit Blick auf die Personalaufwendun-
gen sei festzustellen, dass diese leicht ge-
stiegen seien. Dies sei auf Tariferhöhun- 
gen, auf die Neueinstellung eines Gemein-
devollzugsbediensteten und die im Haus-
haltsjahr 2021 durchgeführte Stellenbe- 
wertung zurückzuführen. Der im Haus-
haltsplan verankerten Kreditermächtigung 
stimme die BWI-Fraktion zu. Bezüglich der 
liquiden Mittel müsse man darauf achten, 
dass diese einen gewissen Puffer darstel-
len würden. Die Investition in den Breit-
bandausbau sei eine wichtige Investition in 
die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und 
Bürger. Gleiches gelte für die Investitionen 
in die Sanierung des Hauptschulgebäudes. 
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten 
stünde ein modernes Grundschulgebäude 
zur Verfügung. Im Anschluss müsse man 
sich nun intensive Gedanken zur Nachnut-
zung des Grundschulgebäudes machen. 
Im Bereich der Baulandentwicklung unter-
stütze man die Dreifachstrategie aus Inne-
nentwicklung, Außenentwicklung und 
Projektentwicklung. Es müsse dabei 
darum gehen, den Flächenverbrauch ein-
zugrenzen und ein moderates Verhältnis 
zwischen Wohnbauentwicklung und Res-
sourcenschonung zu finden.  
Mit Blick auf den Archäopark Vogelherd 
hege man die Hoffnung auf eine intensive 
Beschäftigung mit der Thematik in Stutt-
gart. Man sei dankbar für die aus Stuttgart 
gewährten Überbrückungshilfen. Aller-
dings gehe es jetzt darum eine langfristige 
Lösung zu finden. Frau Nikola befürwortete 
im Namen ihrer Fraktion eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Sontheim 
an der Brenz, wie unlängst beim gemein-
samen Aufstufungsantrag zu einem Dop-
pelunterzentrum geschehen.   
Auch die Entwicklung des Gewerbegebiets 
werde von ihrer Fraktion unterstützt, um 
Erweiterungsmöglichkeiten für ortsansäs-
sige Unternehmen aber auch für Neuan-
siedlungen zu schaffen. Für die BWI- 
Fraktion stellte Frau Nikola die Zustim-
mung zum Haushaltsplan 2022 in Aus-
sicht.  
Herr Feil sprach für die SPD-Fraktion. Die 
Verabschiedung des Haushalts sei das all-
jährliche „Königsrecht“ des Gemeinderats. 
Gleichwohl ist der Haushalt sowohl mit 
den Vorjahren als auch mit den Folgejahren 
verzahnt, da oft mehrjährige Projekte an-
gestoßen werden.  
Die Jahre 2020 um 2021 seien von der 
Corona-Pandemie geprägt gewesen. Dar-
unter hätten alle Bürgerinnen und Bürger 
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solides Planwerk. Herr Feil schloss mit 
einem Dank an die Bürgerschaft, die Mit-
glieder des Gemeinderats und der Verwal-
tung und signalisierte seitens der 
SPD-Fraktion Zustimmung zum Haushalts-
plan 2022. 
 
Bauplatzvergabe „Büschelesfeld II“  
Am 26. November 2021 fand die dritte Lo-
sung unter den restlichen Bewerbern statt. 
Von den vier gelosten Bewerbern haben 
erneut zwei Bewerber ihre Bewerbung 
nach Aufforderung ihr Wunschgrundstück 
zu priorisieren zurückgezogen, sodass 
zwei Bauplätze vergeben werden können. 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Vergabe von zwei Bauplätzen gemäß den 
Bauplatzvergaberichtlinien. 
 
Teilnahme am Audit „Ausgezeichneter 
Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ 
der IHK Ostwürttemberg  
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Ostwürttemberg bietet ein Audit zur Wirt-
schaftsförderung an. Ziel des Untersu-
chungsprozesses ist es, als ausgezeich- 
neter Wohnort für Fach- und Führungs-
kräfte innerhalb der Region Ostwürttem-
berg anerkannt zu werden. Das Qualitäts- 
zeichen ist ein strategisches Instrument für 
Kommunen, das helfen soll, nachhaltige 
Strategien für (Neu)Bürger zu entwickeln. 
Aufrund des Empfehlungsbeschlusses des 
Verwaltungsausschusses vom 9. Dezem-
ber 2021 beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig das Audit zu unterstützen und 
beauftragte die Verwaltung mit der Ausar-
beitung um eine Zertifizierung als ausge-
zeichneter Wohnort zu beantragen, 
 
Der Gemeinderat hat über folgende 
Baugesuche beraten:  
Einbau einer Dachgaube beim bestehen-
den Wohnhaus Mitteldorfstraße 27, Flst. 
54/5 in Stetten  
Neubau eines Wohnhauses sowie Erweite-
rung eines bestehenden Schuppens auf 
dem Flst. 183, Burgberger Straße 2 in Nie-
derstotzingen  
Neubau einer Garage mit 3 PKW-Stellplät-
zen auf den Flst. 31/2 und 54/3, Mitteldorf-
straße 25 in Stetten  
Erstellung eines Gartenhauses (< 40 cbm, 
außerhalb der Baugrenzen) auf dem Flst. 
601/34, Königsberger Straße 25 in Nieder-
stotzingen  
Erstellung einer Garage (<30 qm, außer-
halb der Baugrenze) auf dem Flst. 68, 
Hohe Straße 7 in Niederstotzingen 
 
Bekanntgaben 
 
Der Vorsitzende informierte über die Aus-
besserungsmaßnahmen eines Feldwegs 
im östlichen Bereich des Gewanns „Wel-
len“.  
Abschließend dankte Herr Stadtrat Hegele 
im Namen des Gemeinderats der gesam-
ten Verwaltung für die Arbeit im Jahr 2021. 
 

Herzlichen 
Glückwunsch 
unseren Jubilaren

 Wir gratulieren

Niederstotzingen   
Am 14. Januar 2022 
Herr Georg Lehle zum 87. Geburtstag  
Am 16. Januar 2022 
Frau Anna Sobotta zum 72. Geburtstag 
 
Oberstotzingen  
Am 16. Januar 2022 
Frau Franziska Graf zum 75. Geburtstag

 Volkshochschule 
Niederstotzingen

209-10 Der Sockenkurs  
Ein Strickkurs spezial – hier geht es nur 
um die Socke.  
Selbstgestrickte Socken sind beliebter als 
je zuvor, sehr vielfältig, ob bunt oder uni, 
glatt oder gemustert, für große oder kleine 
Füße ... ob für Sie selbst oder als Ge-
schenk.  
Sie haben noch nie Socken gestrickt oder 
wollen Ihre Sockenstrickkenntnisse auffri-
schen und suchen eine neue Herausforde-
rung?  
Der Umgang mit dem Nadelspiel, Bün-
dchen, Ferse und Spitze sind Bestandteile 
unseres Kurses, wollen aber auch kleine 
einfache Muster ausprobieren.  
Grundkenntnisse im Stricken sollten vor-
handen sein.   
Bitte bringen Sie ein Nadelspiel 2,5 und 
100 g Strumpfwolle mit. Gerne können Sie 
sich für den Kurs ein Nadelspiel leihen und 
Wolle im Kurs erwerben.  
Im Kurs erhalten Sie eine kleine Mappe mit 
Anleitung und Modellvorschlägen zum Mit-
nehmen.  
Leitung: Michaela Hahn 
Zeit: donnerstags, 18.30 - 20.30 Uhr 
Beginn: ab 20.01.2022         
Ort: Vereinsraum Rathaus  
Gebühr: 30,00 € / 3 Treffen 
Bei weniger als 6 Teilnehmern erhöht sich 
die Gebühr auf 38,00 €.

Landesfamilienpass  
und Gutscheinkarten für 2022 
 
Der Landesfamilienpass berechtigt einen 
bestimmten Personenkreis, eine Vielzahl 
landeseigener Einrichtungen, staatliche 
Schlösser, Gärten und Museen sowie Er-
lebnisparks einmal bzw. teilweise mehr-
mals im Jahr unentgeltlich bzw. vergünstigt 
zu besuchen.   
Die Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten 
und Museen in Baden-Württemberg sowie 
eine Liste der nichtstaatlichen Anbieter fin-
den Sie auf der Homepage des Ministeri-
ums für Soziales und Integration unter 
www.sozialministerium-bw.de/landesfami-
lienpass 
 
Zum berechtigten Personenkreis gehören:  
-  Familien mit mindestens drei kindergeld-

berechtigenden Kindern, die mit ihren El-
tern in häuslicher Gemeinschaft leben 
(bei Kindern über 18 Jahren bitte Nach-
weis vorlegen);  

-  Einelternfamilien, die mit mindestens 
einem kindergeldberechtigendem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben;  

-  Familien, die in häuslicher Gemeinschaft  
mit einem kindergeldberechtigendem 
schwer behinderten Kind mit mindes-
tens 50 v.H. Erwerbsminderung leben;   

-  Familien, die Hartz IV-Leistungen bezie-
hen oder kinderzuschlagsberechtigt sind 
und mit mindestens einem kindergeld-
berechtigenden Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben;  

-  Familien, die Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleitungsgesetz (AsylbLG) erhal-
ten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.   

Die hier erhobenen personenbezogenen 
Daten sind für die Prüfung der o. a. Voraus-
setzungen erforderlich. Falls keine Angaben 
gemacht werden, kann ein Landesfamilien-
pass leider nicht ausgestellt werden. 
 
Hinweise zu den Begleitpersonen:  
Ab 2019 ist der Landesfamilienpass auf die 
in einer Familie zusammenlebenden und 
kindergeldberechtigenden Kinder ausge-
richtet. Die Voraussetzungen für den Erhalt 
des Landesfamilienpasses und die Anzahl 
der Gutscheinkarten bleiben gleich, bei der 
Ausstellung des Landesfamilienpasses 
können aber neben einer berechtigten Per-
son bis zu vier weitere erwachsene Be-
gleitpersonen eingetragen werden. Dies 
können beispielsweise neben dem mit den 
Kindern zusammenlebenden anderen El-
ternteil auch noch ein getrenntlebender 
leiblicher Elternteil der Kinder, Oma und/ 
oder Opa oder ein Familienbegleiter/eine 
Familienbegleiterin sein. Von den eingetra-
genen Personen können bei Ausflügen 
aber höchstens zwei zusammen mit den 
Kindern die Vergünstigung des Landesfa-
milienpasses in Anspruch nehmen. 
 

Sie erhalten den Landesfamilienpass 
und die Gutscheinkarten für 2022 ab so-
fort beim Bürgermeisteramt Niederstot-
zingen, Bürgeramt, Zimmer E 2 und E 3.   
Wenn Sie bereits einen Landesfamilien-
pass haben, bringen Sie diesen bitte zur 
Aushändigung der Gutscheinkarten 2022 
mit.
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Teilnahme möglich unter Einhaltung von 
2G* (genesen oder getestet, jeweils nicht 
älter als 3 Monate) oder geboostert. 

Die nächste Büchertauschbörse findet 
am Samstag, 22.01.2022 von 9.00 – 12.00 
Uhr in der Begegnungsstätte St. Martknus 
in Oberstotzingen statt. 
Teilnahme möglich unter Einhaltung von 
2G* (genesen oder getestet, jeweils nicht 
älter als 3 Monate) oder geboostert.  
  
Bei folgenden Kursen, die demnächst 
beginnen, sind noch Plätze frei:   
302-50  
Piloxing 
Ab Montag, 17.01.2022, 20.30 – 21.30, 
Mehrzweckraum Ballsporthalle, 10 Treffen   
301-50  
Pilates 
Ab Dienstag, 18.01.2022, 18.00 – 19.00 
Uhr, Bürgerhaus Stetten, 10 Treffen   
301-55  
Pilates 
Ab Dienstag, 18.01.2022, 19.00 – 20.00 
Uhr, Bürgerhaus Stetten, 10 Treffen  
Teilnahme möglich unter Einhaltung von 
2G* (genesen oder getestet, jeweils nicht 
älter als 3 Monate) oder geboostert.  
  
Anmeldung unter Telefonnummer:  
07325/102-31 und -33.

 Umweltecke

Altpapiersammlung  
in Stetten 
 
Am Samstag, den 15.01.2022, sammelt 
der Gesangverein „Frohsinn“ Stetten Alt-
papier.   
Zeitungen, Illustrierte, Kataloge und Kar-
tons müssen bis spätestens 8.00 Uhr am 
Straßenrand bereitgestellt werden. Altpa-
pier bitte handlich bündeln.

Christbaum-Sammelaktion 
 
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb teilt mit, 
dass am 19.01.2022 die abgeschmückten 
Christbäume an nachfolgenden Sammel-
plätzen eingesammelt werden. Zu beach-
ten ist, dass bei dieser Sammlung keine 
Gartenabfälle mitgenommen werden.  
Niederstotzingen  
- Städtischer Bauhof  
- Sandweg nördlich der Tennisplätze   
Oberstotzingen  
- Parkplatz beim Sportplatz   
Stetten ob Lontal  
- Ecke Buchenweg/Kirchstraße  
   bei Glascontainern

 Vereinsnachrichten

SCHÜTZEN- 
KAMERADSCHAFT 
OBERSTOTZINGEN

Königsschießen  
Die weiter hohen Corona Infektionen und 
die damit verbundene Maßnahmen haben 
auch uns, die Schützenkameradschaft 
Oberstotzingen, dazu gezwungen, unsere 
Jahresendfeier ausfallen zu lassen. Das 
Jahresendschießen konnte nicht in ge-
wohnter Weise stattfinden, dennoch konn-
ten wir unter den Vereinsmitgliedern einen 
Schützenkönig/-in der Klassen Gewehr in 
Jugend und Aktive, sowie einen Pisto-
lenkönig ausschießen. Die Proklamation 
der Könige muss allerdings noch etwas auf 
sich warten. Sobald die Corona bedingten 
Infektionszahlen sinken und die damit ver-
bundenen Maßnahmen wieder gelockert 
werden, werden wir dies in einem entspre-
chenden Rahmen nachholen.

TENNISCLUB 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Winterhallenrunde  
– Guter Start ins neue Jahr geglückt  
Erfreulicherweise kann die Winterhallen-
runde, für die der TCN vier Teams gemel-
det hat (Damen, Herren 1 und 2 sowie 
Herren 40), trotz Corona unter strenger An-
wendung der 2G-Regel fortgesetzt wer-
den.  
Die Herren 40 sorgten dabei am vergange-
nen Samstag beim Auswärtsspiel gegen 
den TC Waldhausen in Ebnat mit einem 
5:1-Sieg für einen perfekten Start ins neue 
Jahr. Bereits nach den Einzeln stand der 
Erfolg durch zwei knappe Siege von Uwe 
Illenberger und Klaus Kammerer sowie 
zwei klaren Matches von Markus Steiner 
und Thorsten Wafzig fest. Mit einem wei-
teren Doppel-Gewinn konnte die Tabellen-
führung vor den letzten beiden Begeg- 
nungen mit den zwei härtesten Konkurren-
ten aus Gmünd und Neuler im März aus-
gebaut werden.  
Am kommenden Wochenende spielen die 
Herren 1 gegen Schwäbisch Gmünd (Sams-
tag, 17.00 Uhr in Gerstetten) und die Damen 
am Sonntag um 9.00 Uhr ebenfalls in Ger-
stetten gegen den TC Ebnat. Viel Glück! 

GESANGVEREIN 
LIEDERKRANZ 
NIEDERSTOTZINGEN

Ehrung von langjährigen aktiven und 
den Verein fördernden Mitgliedern im 
Jahr 2021  
Es ist schon längere Zeit Tradition, dass die 
Jubilare des Gesangvereins „Liederkranz“ 
1880 e.V.  Niederstotzingen Anfangs De-
zember zur feierlichen Adventsfeier einge-
laden werden und in diesem Rahmen ihre 
Urkunden sowie Ehrenabzeichen erhalten. 
Pandemiebedingt konnte diese Veranstal-
tung im Dezember 2021 leider nicht durch-
geführt werden. 
Es ist es für den Verein eine große Ehre den 
langjährigen aktiven und fördernden Mit-
gliedern für ihre jahrelange Treue und Ver-
bundenheit zu danken. Der Vorsitzende 
des Vereins und aktive Sänger Joachim 
Schwarz sowie die fördernden Mitglieder 
Gustav Feil, Friedrich Groll und Werner 
Zink sind vor vierzig Jahren dem Verein 
beigetreten. Die aktiven Sänger Christian 
Mickley und Wilfried Ott sowie die för-
dernden Mitglieder Ernst Eckert, Josef 
Hegele, Fritz Koch, Klaus Müller und 
Günter Schultheiss haben sich bereits vor 
50 Jahren, folglich im Jahr 1971, dem Ver-
ein angeschlossen. Bereits seit 60 Jahren, 
also seit dem Jahr 1961, sind die die akti-
ven Sänger Karl Nusser und Paul Zink 
und das fördernde Mitglied Hermann 
Kräutle Vereinsmitglieder. Alle Jubilare 
haben von der Vorstandschaft das goldene 
Ehrenabzeichen, die Urkunde und kleines 
Geschenk erhalten.

109-40 Filmvortrag „Grüß Gott 
in Bächingen“  

Begrüßt werden wir in Bächingen am Ort-
seingang. Der Ort liegt an der Brenz und 
wird gleich nach Sontheim bayrisch. 
Bächingen ist ein quirliges, lebendiges Dorf 
mit vielen umtriebigen Vereinen. Eine große 
Bereicherung für den Ort und die Umge-
bung ist die 2008 gegründete „Umweltsta-
tion Mooseum“. 
Weiterhin zu sehen ist das Schloss, die 
evangelische Kirche, die Landwirtschaft 
des Bauers Blank, die Bächinger Mühle, 
das Maibaumaufstellen, die Fahrt mit der 
alten Eisenbahn „Gäsmetzger“, eine Wan-
derung entlang des Brenzuferpfades, die 
Schäferei und vieles mehr.   
Leitung: Ulrich Lieber 
Termin:     Freitag, 21.01.2022 
Zeit: 19.30 Uhr,  

Dauer circa 50 Minuten  
Ort: Katholisches Gemeindehaus  

St. Franziskus, 
Schönstetter Straße 1, 
Niederstotzingen 

Gebühr:    4,00 €  

Öffnungszeiten Rathaus Niederstotzingen 
 

Montag bis Mittwoch: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Freitag: 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
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OBST- UND 
GARTENBAUVEREIN 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Kreislehrfahrt ins Weserbergland und an 
den Bodensee  
Der Kreisverband Heidenheim bietet in die-
sem Jahr zwei Lehrfahrten (4-tägige Bus-
reisen) an:  
Weserbergland (Drei-Länder-Eck Nieder-
sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen) 
Termin 30.04.-03.05.2022 und 17.05.-
20.05.2022 
Nach einem Frühstück auf einem Wild-
kräuterhof geht es über die Märchenstraße 
weiter ins Weserbergland. Programm-
punkte der Fahrt sind die Festungsstadt 
Rinteln, Hameln, das Steinhuder Meer und 
der Bergpark Wilhelmshöhe uvm. 
Bodensee 
Termin 19.05.-22.05.2022 und 02.06.-
05.06.2022 
Die Fahrt geht über Überlingen zur Insel 
Reichenau, nach Konstanz und Meers-
burg. 
Anschließend gibt es einen Abstecher in 
die Schweiz nach Stein am Rhein, zum 
Rheinfall und in ein Paprikagewächshaus. 
Am letzten Tag geht es mit einer Schifffahrt 
nach Lindau, anschließender Ausklang im 
Brauereigasthof Schöre mit Hof- und 
Brauereiführung. 
Bei Interesse gibt es Prospekte, nähere In-
formationen sowie die Möglichkeit zur An-
meldung im Getränkemarkt Junginger oder 
bei der Vorständin Kerstin Prager unter Tel. 
07325/923445. 
Anmeldeschluss ist der 18.02.2022. Für 
die Teilnahme an den Reisen ist ein 2G-
Nachweis notwendig!

LANDFRAUENVEREIN 
NIEDERSTOTZINGEN

Wir hatten gehofft, in 2022 mit Euch wieder 
durchstarten zu können. Bis auf weiteres 
werden wir aber unsere im Programm an-
gekündigten Termine absagen. Sobald wir 
wieder mit der Umsetzung unserer Termine 
starten, geben wir Euch Bescheid!  
Wir bitten um Euer Verständnis!  

Euer Vorstandsteam

BEREITSCHAFT 
NIEDERSTOTZINGEN

Helfer vor Ort    
2021 war wieder ein einsatzreiches Jahr für 
unsere Helfer-vor-Ort-Gruppe. Die bisher 
ausgewerteten Einsatzzahlen zeigen ins-
gesamt 127 Alarmierungen. Dabei ist an-
zumerken, dass unsere HvO im Zeitraum 
bis zum 31.05.2021 nur siebenmal alar-
miert wurde. Grund hierfür war der anhal-
tende Eigenschutz unserer ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer vor der Corona-
Pandemie. Insgesamt ist unsere HvO-
Gruppe zu 119 Einsätzen (ca. 94%) aus- 
gerückt und konnte so wichtige medizini-
sche Erstversorgung durchführen. Zum 
Jahresabschluss konnten wir noch zwei 
Defibrillatoren mit integrierter EKG-Funk-
tion für unser Helfer-vor-Ort-Fahrzeug und 
unseren Notfallkrankenwagen beschaffen.  
Die damit verbundene Anzahl an AEDs er-
möglicht es uns seit Anfang 2022 unsere 
HvO-Gruppe flächendeckend mit eigenen 
AEDs auszustatten. Somit sind alle Helfe-
rinnen und Helfer in der Lage bei Reanima-
tionen schnelle und noch professionellere 
Hilfe zu leisten.    
Wir danken allen Unterstützern, die uns 
2021 durch ihre Spenden den ehrenamtli-
chen Betrieb des HvO-Dienstes ermöglicht 
haben.

 Kirchliche Nachrichten

ST. MARTINUS 
OBERSTOTZINGEN

Samstag, 15.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier  
Mittwoch, 19.01.  
18.00 Uhr Rosenkranz  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Pfarrhaus 
Samstag, 22.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

mit Vorstellung  
der Erstkommunionkinder 
(Jahresgedächtnis für Fran-
ziska und Otto Pohler, Pfarrer 
Hermann Borhauer und Karl 
Graf)

ST. PETRUS UND PAULUS 
NIEDERSTOTZINGEN

Samstag, 15.01. 
  9.00 - 11.45 Uhr  

Treffen  
Erstkommunionkinder im Ge-
meindehaus St. Franziskus 

Sonntag, 16.01. 
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 (Jahresgedächtnis für Grete 

Berger, Silvia Hellmann, Isolde 
Noller, Anna Elisabeth Schmitz, 
Franz Spägele und Wilhelm 
Weiß) 

Montag, 17.01.  
  7.00 Uhr Wochenstartermesse  

in der Marienkapelle 
19.00 Uhr KGR-Sitzung im Gemeinde-

haus St. Franziskus 
Dienstag, 18.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 

GOTTESDIENSTE und  
VERANSTALTUNGEN 
der Kath. Kirchengemeinden   
Vom  15. Januar 2022 bis 22. Januar 2022 
 
2. Sonntag im Jahreskreis 
(L 1: Jes 62,1-5, L 2: 1 Kor 12,4-11,  
Ev: Joh 1,35-42)

18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 (Jahresgedächtnis für Maria 

Aurnhammer, Johann Kretz 
und Adelbert Schenk)

MARIÄ 
HIMMELFAHRT 
STETTEN

Sonntag, 16.01. 
  9.00 Uhr Eucharistiefeier 
13.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 21.01.  
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
 Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

(Jahresgedächtnis für Helmut 
Kräutle und Leonhard Mar-
quardt)

Selbsthilfegruppe  
für psychische Stabilität  
Seit einiger Zeit trifft sich die „Selbsthilfe-
gruppe für psychische Stabilität“ immer 
14-tägig donnerstags um 19.00 Uhr im ka-
tholischen Gemeindesaal der St. Bonifatius 
Kirche in Herbrechtingen. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen, gerne unver-
bindlich hereinzuschauen.  
Der nächste Treffpunkt findet am Don-
nerstag, 13.01.2022, um 19.00 Uhr statt.  
Nähere Informationen gibt es bei Horst 
Cantarutti, Tel. 015227108013 oder Seel-
sorgerin Beate Limberger, Tel. 07324/ 
985226.  
 
Sternsingeraktion erfolgreich 
Wieder einmal haben die Mitglieder der ka-
tholischen Kirchengemeinden bewiesen, 
dass sie gute Lösungen haben, die auch in 
der Corona-Pandemie Menschen in Not 
helfen. Während andere aus der Kirche 
austreten, also bewusst die Gemeinde vor 
Ort im Stich lassen und auch sonst die 
Armen kaum unterstützen, haben zahlrei-
che Familien, Einzelpersonen und Haus-
halte den Segen an die Häuser gebracht. 
Mit den Schutzmaßnahmen konform 
haben sie sich nicht abschrecken lassen  
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und besuchten die Menschen in Nieder-
stotzingen, Oberstotzingen, Stetten, Lontal 
und Reuendorf. In viele Haushalte wurden 
auch ein Gruß, Segensspruch und die In-
formationen über die diesjährige Sternsin-
geraktion gebracht:  
Gesund werden – Gesund bleiben – Ein 
Kinderrecht weltweit. Unter diesem 
Motto läuft die diesjährige Aktion noch bis 
Februar. Gerne können auch jetzt noch der 
Sternsingersegen im Pfarrbüro angefordert 
und Spenden (gerne mit Spendenbeschei-

nigung) abgegeben werden. Außerdem 
sind Überweisungen an die Gemeinschaft-
liche Kirchenpflege (Verwendungszweck | 
Sternsingeraktion 2022; Kontonummer bei 
Volksbank Brenztal | IBAN: DE64 6006 
9527 0061 2700 08; BIC: GENODES1RNS) 
möglich.  
Wir Christen laufen nicht davon, sondern 
helfen Menschen in Not!  
Ein ganz herzliches Dankeschön allen, die 
die Sternsingeraktion organisiert, begleitet 
und unterstützt haben. 

Niederstotzingen

Oberstotzingen

Stetten

Erreichbarkeit des Kath. Pfarrbüros  
In unserem Pfarrbüro sind wir zu folgenden 
Zeiten erreichbar:  
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  
9.00 - 11.30 Uhr und Donnerstag von 
14.30 - 17.30 Uhr, Tel.-Nr. 07325/919066. 
Sie können sich in wichtigen Anliegen auch 
an das Pfarrbüro in Herbrechtingen wen-
den, Tel. 07324/98520.  

In seelsorgerischen Notfällen: 
Pfarrer van Meegen: Tel. 07325/9224020  
Pfarrvikar George: Tel. 07324/985216 
Pfarrvikar Muc: Tel. 07325/9224021 
sowie 
Gemeindereferentin  Beate Limberger:  
Tel. 07324/985226 oder 0172/8457368

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Niederstotzingen

Wochenspruch:  
Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.                                                     Johannes 1,16 
 
Sonntag, 16.01. 
- 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
10.30 Uhr    Gottesdienst  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
                   – Das Gottesdienstopfer ist für 

die Andreaskirche bestimmt. 
Sonntag, 23.01. 
- 3. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
  9.30 Uhr    Gottesdienst  
                   zur neuen Jahreslosung  
                   mit den Konfirmanden  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
                   – Das Gottesdienstopfer ist für 

unsere eigene Kirchengemein- 
de bestimmt. 

 
Hinweis zu den Veranstaltungen über 
das gottesdienstliche Angebot hinaus 
Die Gruppen treffen sich im Rahmen der 
im Moment geltenden rechtlichen Vorga-
ben nach Vereinbarung.      
Ansonsten haben wir nach wie vor Ange-
bote im Netz unter www.sontheim-nieder-
stotzingen-evangelisch.de und auf unserer 
Facebookseite Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Sontheim-Niederstotzingen. 
 
Kontaktdaten 
Evangelisches Pfarramt, Teckstraße 8, 
89168 Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919180 
Fax: 07325/919181 
E-Mail: Pfarramt.Niederstotzingen@elkw.de 
Homepage: www.sontheim-niederstotzin-
gen-evangelisch.de  
Facebook: Ev. Jugend Niederstotzingen 
und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Sontheim-Niederstotzingen

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Neuapostolischen 
Kirche 
Niederstotzingen

Sonntag, 16.01.  
  9.30 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 19.01.  
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Hier ist auch Platz für Sie  ... 
… und Ihre Wünsche und Bitten an Gott 
fürs neue Jahr 2022. 
 
Infos:  
http://niederstotzingen.nak-Heidenheim.de

 Anzeigenannahme  
jeweils am Dienstag bis 9.00 Uhr im Rathaus, 

Erdgeschoss, Zimmer E2.
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GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der evangelischen 
Chrischona-Gemeinde 
Niederstotzingen

Donnerstag, 13.01. 
19.30 Uhr    Allianzgebetswoche:  
                   „Der Sabbat. Leben nach 

Gottes Rhythmus“: „Der Sab-
bat und Erinnerung“ im Ge-
meindezentrum Sontheim 

Freitag, 14.01. 
19.30 Uhr    Allianzgebetswoche:  
                   „Der Sabbat und Freude“ im 

Gemeindezentrum Sontheim 
Sonntag, 16.01. 
  9.00 und 11.00 Uhr 
                   Missionsgottesdienste mit der 

Evangelischen Karmelmission 
aus Schorndorf im Gemeinde-
zentrum Sontheim 

 
Die Gottesdienste und Veranstaltungen fin-
den unter den aktuellen Hygienemaßnah-
men statt.  
 
Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Pre-
digt auf unserer Homepage unter Media.  
Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, 
Schillerstraße 33, Sontheim, Tel. 07325/ 
921735, Fax 07325/921736 
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Notfallpraxis   
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim: 
Mo.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Di.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi.: 15.00 - 22.00 Uhr 
Do.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr 
Sa.:     8.00 - 22.00 Uhr 
So.:     8.00 - 22.00 Uhr 
feiertags:   8.00 - 22.00 Uhr  
Den diensthabenden Arzt bzw. die dienst-
habende Ärztin erreichen Sie an Wochen-
enden, Feiertagen und jede Nacht unter 
der Telefonnummer: 116 117  
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im 
Klinikum Heidenheim, Schlosshaustraße 
100, 89522 Heidenheim. 
 
Kinder- und Jugendärzte:  
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 
16.00 Uhr in der Ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim  
 
Rettungsdienst 
Telefonnummer: 112 
 
Augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst 
Telefonnummer: 116 117 
 

 Ärztetafel

Zahnärztlicher Notfalldienst 
am Samstag und Sonntag (oder Feiertag) 
von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 
19.00 Uhr zu erfragen unter der Tel.-Nr. 
0711/7877777 
 
Apotheken-Notdienst 
15.01.2022: Hirsch-Apotheke,  
Brenzstraße 33, Heidenheim an der Brenz, 
Tel. 07321/21600 
16.01.2022: Engel-Apotheke,  
Heidenheimer Straße 36, Giengen an der 
Brenz, Tel. 07322/4067                 
    
Hospizgruppe Niederstotzingen 
Hilfe bei der Begleitung Sterbender und 
schwerkranker Menschen 
Kontaktadressen:  
Annette Broers, Tel. 6573 
Ilse Gessler, Tel. 8200 bzw. 6638 
Johanna Pasenau, Tel. 3243 
Evang. Kirchengemeinde, Tel. 919180 
Kath. Kirchengemeinde, Tel. 919066 
 
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim  
Tel. 07321/3212424  
pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de 
 
Sonntagsdienst der Ökumenischen 
Sozialstation Unteres Brenztal gGmbH 
Geschäftsstelle: Tel.-Nr. 919094 
 
Tierärztlicher Notfalldienst  
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren   
Haustierarzt.

Störungen der Strom- bzw. Erdgasversor-
gung, Tel. 0731/60000 
Netzleitstelle der SWU-Netze, Ulm

 Strom- und 
Erdgasversorgung

 Für die Landwirtschaft

JUNGE LANDFRAUEN 
KREISVERBAND 
HEIDENHEIM

Beim Online-Vortrag „Gesünder mit 
Apps!?“ werden die Jungen Kreisland-
Frauen Heidenheim am 24.01.2022, 20.00 
Uhr von und mit Aylin Bergemann vom 
Landesverband Stuttgart die spannende 
Frage erörtern, wie hilfreich und sinnvoll 
einzelne Apps wirklich sind. Sind sie mehr 
nützlich, erleichtern sie zum Teil unser 
Leben oder wie risikobehaftet sind diese 
wirklich. Apps, die ein gesünderes Leben 
versprechen – wir werden es herausfinden!   
Anmeldung bis 17.01.2022 bei jungeland-
frauen-hdh@gmx.de (Sonja Winkler)  
Kosten: Mitglieder kostenlos 
Nichtmitglieder 10,00 € (Überweisungsda-
ten werden nach Anmeldung versendet)   

 Was sonst noch 
interessiert!

Landratsamt Heidenheim 
 
Überblick Impfaktionen im Landkreis 
Heidenheim  
Zahlreiche Impfaktionen vom 13.01. bis 
16.01.2022 
 
Impfaktionen der mobilen Impfteams 
des Landkreises Heidenheim:  
Donnerstag, 13.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Gerstetten:  
Georg-Fink-Halle, Friedrichstraße 45  
Donnerstag, 13.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
Sontheim/Brenz: 
Ehemalige Grundschule, Turnstraße 23  
Donnerstag, 13.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Heidenheim:  
HSB Sportpark, Wilhelmstraße 200  
Donnerstag, 13.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Dischingen:  
Egauhalle, Turnstraße 5  
Freitag, 14.01.2022, 12.00 bis 18.00 Uhr 
Giengen:  
Schwagehalle, Gluckstraße 10  
Freitag, 14.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
Königsbronn:  
Hammerschmiede, Herwartstraße 2  
Freitag, 14.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
Niederstotzingen:  
Stadthalle, Bergstraße 42  
Freitag, 14.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
Nattheim: 
Gemeindehalle, Schulstraße 16  
Samstag, 15.01.2022, 10.00 bis 16.00 Uhr  
(Impfaktion für Kinder zwischen 5 und 11 
Jahren, Terminvereinbarung bis 14.01. 
2022 von 8.00 bis 16.00 Uhr unter der Te-
lefonnummer 07321/33 94472)  
Heidenheim:  
HSB Sportpark, Wilhelmstraße 200  
Samstag, 15.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Steinheim: Rathaus (Manfred-Bezler-Saal), 
Hauptstraße 24  
Samstag, 15.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr-
Hermaringen: 
Güssenhalle. Güssenstraße 18  
Samstag, 15.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
(Impfaktion für Ü70-Jährige, Terminverein-
barung 14.01.2022 von 8.00 bis 16.00 Uhr 
unter der Tel. 07321/33 94472) 
Herbrechtingen: 
Oskar-Mozer-Halle, Brückenstraße 13  
Sonntag, 16.01.2022, 10.00 bis 16.00 Uhr  
(Impfaktion für Kinder zwischen 5 und 11 
Jahren, Terminvereinbarung bis 14.01. 
2022 von 8.00 bis 16.00 Uhr unter der Te-
lefonnummer 07321/33 94472) 

Der Link zum Online-Vortrag wird nach 
entsprechender Anmeldung versandt.  
Wir freuen uns auf Euch!
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Giengen:  
Schwagehalle, Gluckstraße 10  
Sonntag, 16.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr
Gerstetten: 
Georg-Fink-Halle, Friedrichstraße 45  
Sonntag, 16.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Bissingen:  
Mehrzweckhalle, Eschenweg 3  
Sonntag, 16.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Dischingen:  
Egauhalle, Turnstraße 5 
 
Bei allen Impfaktionen des Landkreises 
werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfun-
gen (Booster) mit Moderna für Personen 
über 30 Jahre und Biontech für Personen 
unter 30 Jahre sowie für Schwangere an-
geboten. Bei Impf-Aktionen für Kinder zwi-
schen 5 und 11 Jahren wird der Kinder- 
impfstoff von Biontech verimpft. 
 
Dauerhafter Impfstützpunkt in den 
Schloss Arkaden:  
Montag bis Samstag, 8.00 bis 13.00 Uhr 
(ohne Termin) 
Heidenheim: Schloss Arkaden  
Montag bis Samstag, 14.00 bis 20.30 Uhr 
Achtung: Die Terminvergabe erfolgt 
durch ein Online-Terminvergabesystem!  
Heidenheim: Schloss Arkaden  
Sonntag, 12.00 bis 17.00 Uhr 
(ohne Termin) 
Heidenheim: Schloss Arkaden 
 
Dauerhafte Impfstation in Giengen:   
Montag bis Samstag, 13.00 bis 20.00 Uhr  
Achtung: Die Terminvergabe erfolgt 
durch ein Online-Terminvergabesystem!  
Giengen:  
Walter-Schmid-Halle, Beethovenstraße 12 
 
Impfaktion beim DRK Heidenheim durch 
das Mobile Impfteam Ulm:  
Jeden Sonntag, 13.00 bis 18.00 Uhr  
Heidenheim: DRK-Zentrum Heidenheim, 
Schloßhaustraße 98 
 
Impfwillige müssen zu den Impfaktionen 
lediglich ihren Personalausweis und – 
wenn vorhanden – ihre Gesundheitskarte 
und ihren Impfpass mitbringen. Zudem 
wird darum gebeten, die notwendigen Do-
kumente (Einwilligungserklärung und Auf-
klärungsmerkblatt) – wenn möglich – 
schon vorab unterschrieben zu den 
Impfaktionen mitzubringen. Die Doku-
mente sind auf der Corona-Homepage des 
Landkreises Heidenheim unter www.info-
corona-lrahdh.de/impfen zu finden.   
Alle Termine zu Impfungen im Landkreis 
Heidenheim finden sich auch auf der 
Corona-Website des Landkreises Heiden-
heim unter www.info-corona-lrahdh.de/ 
impfen und auch auf der #dranbleibenBW-
Website des Landes unter www.dranblei-
ben-bw.de/#impfmöglichkeiten. 
 
Terminvergabesystem für den Impf-
stützpunkt Schloss Arkaden Heiden-

heim und die Impfstation Walter- 
Schmid-Halle Giengen:   
Für das Impfangebot des MIT Ulm in den 
Schloss Arkaden in Heidenheim und in der 
Walter-Schmid-Halle in Giengen werden 
Termine per Online-Terminvergabesystem 
vergeben. Unter www.ulm-impfzentrum.de 
können Termine für die nächsten sieben 
Tage gebucht werden. Jeden Tag werden 
ein weiterer Tag und somit zusätzliche Ter-
mine freigeschaltet. Telefonische Termin-
vereinbarungen oder Terminverlegungen 
sind nicht möglich.

Publikumswahl Deutschlands  
Schönster Wanderweg 2022  
Albschäferweg und DonauWelle Eiche-
felsen-Panorama sind nominiert  
Der Albschäferweg in der Heidenheimer 
Brenzregion ist für die Wahl Deutschlands 
Schönster Wanderweg 2022 der Fachzeit-
schrift Wandermagazin nominiert. Für die 
Schwäbische Alb geht neben dem Alb-
schäferweg in der Kategorie Mehrtages-
touren auch die DonauWelle Eichefelsen- 
Panorama im Donaubergland in der Kate-
gorie Tagestouren ins Rennen.   
Für beide gilt es nun so viele Wählerstim-
men wie möglich zu gewinnen, um einen 
Doppel-Titel auf die Schwäbische Alb zu 
holen. Für die nominierten Wege kann seit 
dem 03.01.2022 entweder online auf 
www.wandermagazin.de/wahlstudio 
oder mittels Wahlkarten abgestimmt wer-
den.  
Diese liegen im Landkreis Heidenheim in 
allen Rathäusern, Touristinformationen und 
in den Filialen der Raiffeisen- und Volks-
banken aus. Die Karten können aber auch 
beim Tourismusteam im Landratsamt Hei-
denheim unter Tel. 07321/321-2593 oder 
per E-Mail unter info@heidenheimer-brenz-
region.de angefordert werden.   
In den Landkreisen Heidenheim und Tutt-
lingen freuen sich nicht nur die Touristiker 
auf viele Stimmen für den Albschäferweg 
und die DonauWelle, sondern auch der 
Schwäbische Albverein. Dieser unterstützt 
nicht nur die Pflege des Albschäferweges, 
sondern kümmert sich seit vielen Jahr-
zehnten um das weitgesponnene Wander-
wegenetz auf der Schwäbischen Alb.   
Übrigens: Das Wandermagazin verlost 
Preise unter allen Mitmachern. Am 30.06. 
2022 endet das Voting, danach werden die 
Stimmen ausgezählt, ehe das Wanderma-
gazin im August 2022 den Sieger verkün-
det und feierlich ehrt.

LEADER-Aktionsgruppe:  
Weitere Fördergelder für innovative Pro-
jektideen abrufbar  
Der Förderverein LEADER Brenzregion e.V. 
hat auf seiner letzten Sitzung vom 2. De-
zember 2021 beschlossen, weitere verfüg-
bare Fördergelder für Projekte zur Verfü- 
gung zu stellen. Gesucht werden Projekte, 
die bereits gut vorbereitet und weitgehend 

umsetzungsreif sind. Gefördert werden 
kurzfristig umsetzbare Projekte von kom-
munalen und privaten Projektträgern (Un-
ternehmen, Vereinen oder Privatpersonen). 
Hinzu kommen Maßnahmen aus der Land-
schaftspflege, Aktionen für Innovative 
Maßnahmen für Frauen (IMF) im ländlichen 
Raum, die der Existenzgründung und der 
Weiterentwicklung von kleinen Unterneh-
men durch Frauen dienen, sowie private 
nicht-investive Kunst- und Kulturprojekte.  
Alle Projekte sollen für die Brenzregion 
etwas Neues oder Einzigartiges leisten und 
langfristig positive wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Wirkungen aufzeigen 
sowie sich an den definierten Handlungs-
feldern „Lebensqualität gemeinsam gestal-
ten“, „Qualifizierung für alle ermöglichen“, 
„Chancen für Frauen verbessern“ und 
„Natur- und Kulturerbe“ ausrichten.  
Grundvoraussetzung für eine LEADER-
Förderung für das Jahr 2022 ist sowohl 
eine hinreichende Projektreife als auch ein 
Projektabschluss bis spätestens Mitte 
2024.  
Das Projekt soll deshalb bereits zum      
Zeitpunkt der Beschlussfassung in der       
LEADER-Aktionsgruppe (LAG) konzeptio-
nell soweit fortgeschritten sein, dass un-
mittelbar nach einer Förderzusage durch 
die LAG eine Antragstellung bei der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde möglich 
ist. Das heißt, dass bereits die für eine Be-
willigung notwendigen Vorbereitungen 
weitgehend abgeschlossen sein sollen 
(zum Beispiel je drei Angebote zur Kosten-
plausibilisierung, evtl. Baugenehmigungen, 
finaler Kosten- und Finanzierungsplan/Fi-
nanzierungszusagen der Hausbank usw.).  
Alle Anträge können bis zum 21.01.2022 
eingereicht werden. Die Steuerungsgruppe 
der LAG Brenzregion wird die förderfähi-
gen Projekte voraussichtlich am 21.02. 
2022 auswählen und beschließen. Vor der 
Antragseinreichung wird eine Kontaktauf-
nahme mit dem Regionalmanagement der 
LEADER-Brenzregion unbedingt empfoh-
len, um die Förderfähigkeit der Projektidee 
zu klären.   
Details zu den Projektaufrufen:  
Datum des Aufrufs: 06.12.2021  
Stichtag für die Einreichung der Projektan-
träge: 21.01.2022  
Voraussichtlicher Auswahltermin: 21.02.2022  
Themenbereiche: alle Handlungsfelder des 
Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) 
der LAG Brenzregion  
Fördermodule:  Modul 1, Modul 2, Modul 
3 (LPR), Modul 4 (IMF), Modul 5 (Kunst & 
Kultur) und Modul 6.    
Die Höhe der Fördermodule aus Landes-
mitteln beträgt wie folgt:  
150.000 EUR für LPR (Landschaftspflege-
richtlinie) für Modul 3  
7.000 EUR für IMF (zzgl. entsprechender 
EU-Mittel) für Modul 4  
10.000 EUR für Kunst & Kultur für Modul 5  
340.000 EUR aus Restmitteln des LEA-
DER-Aufrufes vom 10.08.2021 des EU-
Budgets (zzgl. eventuell verfügbarer Lan- 
desmittel) für die Module 1, 2 und 6  
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Die Bereitstellung der Landesmittel steht in 
2022 unter dem Vorbehalt der Verabschie-
dung des Landeshaushaltes vom Landtag 
und der Zuweisung durch das Finanzminis-
terium. Das wird voraussichtlich erst im Fe-
bruar 2022 der Fall sein. Wir weisen 
deshalb darauf hin, dass die im Projektauf-
ruf genannten Landesmittel unter dem Vor-
behalt der noch ausstehenden Entschei- 
dung des Landtages stehen. Erst nach der 
Verabschiedung des Haushaltes durch den 
Landtag steht fest, ob die Fördermittel für 
die Projekte der LEADER-Module 3 bis 5 
bereitstehen.    
Weiterhin stehen zusätzlich Fördermittel 
aus dem GAK-Regionalbudget für Klein-
projekte bis 20.000 EUR netto zur Verfü-
gung. Die zeitlichen Vorgaben sind identisch. 
Die Förderaufrufe sind online abrufbar.     
Falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie 
sich gerne an die LEADER-Geschäfts-
stelle:   
Geschäftsstelle LEADER Brenzregion im 
Landratsamt Heidenheim  
Felsenstraße 36, 89518 Heidenheim  
Telefon: 07321/321-2494  
E-Mail: leader@landkreis-heidenheim.de 
Internet: www.brenzregion.de

Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 
 
Mikrozensus startet am 10.01.2022  
Rund 55.000 Haushalte in der Befragung  
Am 10.01.2022 startet bundesweit der Mi-
krozensus 2022. Das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg bittet hierfür alle 
ausgewählten Haushalte um Unterstüt-
zung bei der Durchführung der größten 
jährlichen Haushaltserhebung in Deutsch-
land. Über das ganze Jahr 2022 hinweg 
werden in mehr als 900 Gemeinden rund 
55.000 in einer Stichprobe ausgewählte 
Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren 
Lebensverhältnissen befragt. Dies sind 
rund ein Prozent der insgesamt rund 
5,2 Millionen (Mill.) Haushalte im Südwes-
ten. 
 

Was ist der Mikrozensus?  
Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Bevöl-
kerung sowie den seit 1968 erhobenen 
Fragen der EU-weit durchgeführten Erhe-
bung zur Arbeitsmarktbeteiligung werden 
seit 2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls 
EU-weit durchgeführten Befragung zu Ein-
kommen und Lebensbedingungen (SILC, 
»Statistics on Income and Living Conditi-
ons«) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um die 
ebenfalls EU-weit durchgeführte Erhebung 
zur Internetnutzung in privaten Haushalten 
(IKT) ergänzt.  
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
wichtige Informationsquelle zu den Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen. Dabei geht es beispielsweise um 
Fragestellungen in welchen Familienkon-
stellationen Menschen leben, welche Bil-
dungsabschlüsse von der Bevölkerung 
erworben wurden oder in welcher Er-
werbssituation sie sind. 2022 wird die Er-
hebung um Fragen zur Wohnsituation der 
Menschen ergänzt. Der Mikrozensus liefert 
somit auch Ergebnisse zu Fragen der Bar-
rierefreiheit der Wohnsitze in Baden-Würt-
temberg.  
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, 
die wirtschaftliche und soziale Veränderun-
gen auslöst, ist der Mikrozensus von Be-
deutung. Die Auskünfte der auskunfts- 
pflichtigen Haushalte helfen, die aktuelle 
Lage der Bevölkerung in Baden-Württem-
berg abzubilden. Für den Mikrozensus sind 
dabei die Auskünfte von Menschen im 
Rentenalter, von Studierenden sowie von 
Erwerbslosen genauso wichtig wie die An-
gaben von Angestellten oder Selbstständi-
gen. 
 
Wer wird für die Erhebung ausgewählt?  
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäude-
teile gezogen. Für die Ermittlung der 
Namen der Haushalte in den Gebäuden 
setzt das Statistische Landesamt vor Ort 
auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhe-
bungsbeauftragten können sich bei der 
Namensermittlung mittels eines Ausweises 
als Beauftragte des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg ausweisen. Für 
die zufällig ausgewählten Haushalte be-
steht Auskunftspflicht. Sie werden inner-
halb von maximal fünf aufeinander 
folgenden Jahren bis zu viermal im Rah-
men des Mikrozensus befragt. 
 
Wie läuft die Befragung ab?  
Ausgewählte Haushalte finden im Briefka-
sten ein Anschreiben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württembergs vor. 
Darin sind die Zugangsdaten für die Mel-
dung über das Internet enthalten. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, der Auskunfts- 
pflicht durch ein Telefoninterview mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sta-
tistischen Landesamts nachzukommen, 
oder einen Papierbogen auszufüllen. Eine 
volljährige Person kann die Auskünfte für 
alle Haushaltsmitglieder erteilen.  

Informationen zu Flächenlosen 
vom ForstBW Forstrevier Hürben 
 
Das ForstBW Forstrevier Hürben wird 
Flächenlose in den Bereichen Stockert 
(Gemarkung Herbrechtingen-Bissingen) 
und Brandhau (Gemarkung Giengen-Burg-
berg) verkaufen.  
Informationen zum Verkauf werden ab An-
fang Februar, sobald die Lose bereitste-
hen, unter www.forstbw.de abrufbar sein.  
Aufgrund der Pandemie wird es auch in 
diesem Jahr keine Versteigerung geben. 
Stattdessen werden die Lose nach digita-
lem Bestelleingang mittels der bereitge-
stellten Unterlagen vergeben.  
Vorab geschickte Bestellungen können 
nicht berücksichtigt werden. Aus forstbe-
trieblichen Gründen steht nur eine Menge 
von insgesamt ca. 150 Festmetern zum 
Verkauf. 
Deshalb wird die Abgabe auf ein Los je 
Haushalt beschränkt werden.

Kindertagespflege 
Landkreis Heidenheim 
 
Infoveranstaltung  
zur Kindertagespflege   
Der Kindertagespflegeverein in Heiden-
heim bietet am Mittwoch, den 19.01.2022, 
von 20.00 bis ca. 21.00 Uhr eine Online-In-
formationsveranstaltung für jene an, die In-
teresse an der Tätigkeit als Tagesmutter 
oder Tagesvater haben. Eine Sozial-
pädagogin informiert darüber, wie die 
Tätigkeit als Tagespflegeperson aussieht 
und was die Qualifizierung zur Tagespfle-
geperson beinhaltet.   
Für die Online-Veranstaltung bekommen 
die Interessenten per E-Mail am Vortag 
einen Link zugeschickt. Während der Ver-
anstaltung können die Teilnehmenden sich 
einfach nur informieren oder bei Bedarf 
auch Fragen stellen. Die Teilnahme ist ko-
stenlos und unverbindlich. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens Dienstag, 18.01. 
2022, per E-Mail an info@kindertages-
pflege-heidenheim.de oder telefonisch 
unter 07321/924-808 erforderlich.   
Der nächste Grundkurs startet am 08.02. 
2022 und wird online stattfinden. Er ist   
kostenfrei und nach Abschluss erhalten 
Kursteilnehmende derzeit sogar einen 
Bonus von 400 Euro.

Landratsamt bietet kostenlose Energie-
beratung an  
Terminbuchung ab sofort online möglich  
Das Landratsamt bietet in Zusammenar-
beit mit der Architektenkammergruppe 
Heidenheim und dem Runden Tisch Ener-
gie regelmäßige kostenfreie und unabhän-
gige Erstberatungen zur Energetischen 
Sanierung Ihres Gebäudes an. Die qualifi-
zierten Energieberater beraten gerne in 
einem persönlichen Einzelgespräch zu den 
Themen Energieeinsparung, Gebäudeneu-
bau und -sanierung, Modernisierung von 
Heizungs- und Haustechnikanlagen, För-
der- und Zuschussmöglichkeiten sowie 
zum Einsatz von erneuerbaren Energien. 
Termine können online unter www.eTer-
min.net/energieberatunghdh gebucht wer-
den. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Daten-
schutz und werden weder an Dritte weiter-
gegeben noch veröffentlicht. Nach Ein- 
gang und Prüfung der Daten im Statisti-
schen Landesamt werden diese anonymi-
siert und zu aggregierten Landes- und 
Regionalergebnissen weiterverarbeitet. 
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Niederstotzingen 
Tel. 07325/8721  
Langenau 
Tel. 07345/3555

www.infos-langenau360.de

% Knallhart 
reduziert %

Damen Shirt und Pulli 
in bekannter Markenqualität

ab 
€15,-ab 

€19,-

geöffnet von 7.00 - 12.00 Uhr täglich

Angebot vom 13.01.2022 - 15.01.2022  
Hackfleisch gemischt kg 5,00 € 

Spanferkel Keule, Schulter, Rollbraten kg 8,00 € 

Rinderrouladen kg 13,00 € 

Kalbsschnitzel kg 19,99 € 

Schwarzwurst mild und scharf 100 g 0,59 € 

Gerauchte und frische Schinkenwurst Stange 7,00 € 

Wiener 100 g 0,75 €

 Danksagung

 Werbung

Albert-Ziegler-Straße 29
Industriegebiet Ried

89537 Giengen/Brenz
Telefon 07322 964711

Telefax 07322 964712
www.druckerei-benz.com

E-Mail: kontakt@druckerei-benz.com

Farbprospekte        Firmenpräsentationen
Flyer                      Rechnungssätze
Preislisten              Festschriften
Mappen                 Visitenkarten
Notizblöcke            Briefbogen
Gemeindeblätter    Plakate
Endlosformulare     Etiketten

DIE DRUCKEREI
Inh. Klaus-Dieter Schocker

Ne
u:

Eti
kettendruck auf Rolle

Niederstotzingen Text KW 1-2.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  12.01.22  14:26  Seite 13



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 14 · 1-2 / 2022

Hallo lieber Leser 
 

Wir sind eine junge Familie mit einer 2-jährigen Tochter und suchen auf diesem Weg ein Baugrundstück zum kaufen, 
um uns den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.  

Das Grundstück sollte mindestens 500 qm groß sein. 
Vorzugsweise sollte das Grundstück in Niederstotzingen sowie maximal 1 Ortschaft im Umkreis sein. 

 
Gerne darf alles Angeboten werden unter folgender E-Mail-Adresse: Baugrundstueck-Niederstotzingen@web.de 

Gerne auch mit Preisvorstellung

Näh- und Änderungsservice Haller 
- Änderungen, Flickarbeiten 
- Austausch von Reißverschlüssen 
- Anfertigen von Heimtextilien, z.B. Tischdecken, Vorhänge 
- Polsterarbeiten, verarbeiten schwerer Tuche 
- Kleinere Sattler- und Täschnerarbeiten (Reparaturen)  

Karina Haller, Ziegelstraße 6, Sontheim, OT Brenz 
Tel. 0176/73 4765 39  

E-Mail: karinahaller350@gmail.com

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 
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Traumhaft lecker und delikat! 
Schweinekotelette                         100 g       -,55 € 

Pilzlyoner                                            100 g       -,95 € 
frische Schinkenwurst                    100 g       -,79 € 
Hausmacher Leberwurst           100 g       -,65 €   

Laible - immer eine Idee frischer!

Landmetzgerei Laible 
Lange Straße 83 · 89129 Langenau · Tel. 07345/5907
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❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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Die Stadt Niederstotzingen im Landkreis Heidenheim hat 
Interesse an der   

Anmietung von Wohnraum  
zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.  
 
Anforderungen an den Wohnraum: 
•  Idealerweise liegt der Wohnraum in den Stadtteilen Nie-

derstotzingen oder Oberstotzingen. Möglich ist aber auch 
eine Unterbringung in den Stadtteilen Stetten oder Lontal. 

•  Pro Zimmer circa 12 m². 
•  Pro 5 Zimmer eine Küche, ein Bad und ein WC. 
•  Intakte Heizung und Stromversorgung. 
•  Funktionierende Wasserversorgung und Abwasserbesei-

tigung. 
•  Keine baulichen Mängel wie z.B. Schimmel, Salpeter oder 

defekte Fenster. 
•  Abschließbare Räumlichkeiten zur Wahrung der Privats-

phäre. 
•  Familien, Alleinerziehende oder Menschen mit besonde-

ren Bedürfnissen haben möglicherweise zusätzliche An-
forderungen. 

 
Was die Stadt bietet: 
•  Die Stadt Niederstotzingen tritt als zuverlässiger Mieter in 

das Mietverhältnis ein. 
•  Betreuung der Personen in den Liegenschaften durch die 

Stadt. 
•  Pünktliche Mietzahlungen. 
 
Wie geht es weiter: 
Bitte melden Sie sich bei der Stadt Niederstotzingen bis    
31. Januar 2022, wenn Sie Interesse an einer Vermietung 
von leerstehendem Wohnraum haben. 
 
Wenden Sie sich hierzu bitte an Herrn Andreas Häußler 
(Hauptamt), Tel. 07325/102-26 oder andreas.haeussler@ 
niederstotzingen.de. 
 
Mit der Abgabe der Interessenbekundung willigt die Person 
in eine Speicherung der personenbezogenen Daten ein. Ein 
Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.   
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf un-
serer Internetseite https://www.stadt-niederstotzingen.de/ 
de/Verwaltung-Politik/Ausschreibungen/Personal/Stellen.

Bürofläche 89 qm, Erdgeschoss 
(2 große Büroräume, Teeküche, Abstellraum) 

Zentrale Lage in Niederstotzingen, 
inkl. moderner Büroausstattung, ab 01.04.2022 zu vermieten. 

 
Anfragen an: buerovermietung@gmx.net 

 Raumausstattung  
 Zeljko Secujski 
   
  Stettener Straße 64/1 
  89168 Niederstotzingen 

                         +49 (0) 171 3813434 
                         +49 (0) 7325 952862 
                            szoeszie@gmx.de  
Raumausstattung Trockenbau Malerarbeiten Gipserarbeiten 
Montage Bodenbeläge Neubau Altbau Sanierung 
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